
 

 

 

Zeitgemäße Tarif-, Sozial- und Nachhaltigkeitsstandards bei öffentlichen Auftrags-
vergaben 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, für die kommunalen Vergabeverfahren ein System zu 
entwickeln, das zeitgemäße Tarif-, Sozial- und Nachhaltigkeitsstandards bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben berücksichtigt. Die Verwaltung wird beauftragt diese Standards zu erarbeiten 
und dem Stadtrat zeitnah zur Beratung vorzulegen. 
 
Dabei sind folgende Grundsätze zu beachten:  

1. Die Verwaltung nimmt künftig bei jeder Vergabe von Dienstleistungen die Anwendung 
von Tarifverträgen und die Tariftreue der ausführenden Unternehmen und beteiligter 
Nachunternehmen als Ausführungskriterium (§128 Abs. 2 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen) auf.  

2. Die Verwaltung berichtet gegenüber dem Stadtrat jährlich über die Anwendung der Ta-
riftreue, Sozial- und Nachhaltigkeitsstandards als Kriterium bei Vergaben. Werden die 
Tarif-, Sozial- und Nachhaltigkeitsstandards bei einzelnen Vergaben nicht angewen-
det, ist dies dem Stadtrat gegenüber zu begründen.  

3. Die Einhaltung der Tarif-, Sozial- und Nachhaltigkeitsstandards durch die Unternehmen 
wird stichprobenartig überprüft.  

4. Die Stadt Aschaffenburg setzt sich beim Land Bayern für ein Landestariftreue- und 
Vergabegesetz ein.  

5. Als Zuschlagskriterien werden Nachhaltigkeitsstandards, ökologische Aspekte und Le-
benszykluskosten berücksichtigt.  

 
Begründung:  
Bayern hat kein eigenes Tariftreue- und Vergabegesetz. Dementsprechend gelten die euro-
päischen und bundesdeutschen Rahmenbedingungen. Für Aufträge unterhalb der Schwellen-
werte (überwiegend kommunale Vergaben) sind hierbei die wesentlichen Vorgaben für Bau-
aufträge und Konzessionsvergaben (EU-Schwellenwert 5.350.000 Euro netto), Kommunale 
Dienst- und Lieferaufträge einschließlich freiberuflicher Leistungen (EU-Schwellenwert 
214.000 Euro netto). Die Stadt Aschaffenburg trägt daher große gesellschaftliche Verantwor-
tung bei der Vergabe von Aufträgen. Viele Aufträge werden an Unternehmen aus der Region 
vergeben und sichern so Wertschöpfung und Arbeitsplätze vor Ort. Mit ihrer wirtschaftlichen 
Kraft muss die Stadt Aschaffenburg aus Sicht der antragstellenden Fraktionen gleichzeitig 
aber auch für gute Arbeitsbedingungen eintreten. Die Tarifverträge haben nicht nur Vorteile 
(Entlohnung, Arbeitsbedingungen) für die einzelnen Beschäftigten, sondern auch gesamtge-
sellschaftlich. Damit wird aktiv Abstiegsprozessen in Armut und mangelnde Teilhabe entge-
gengewirkt. Es werden höhere Beiträge für die Sozialversicherungen gezahlt, ebenso führen 
sie zu höheren Steuereinnahmen, die letztendlich den Kommunen wieder zur Verfügung ste-
hen. Daher muss bei Vergaben von Lieferungen und Leistungen in jedem Einzelfall dafür ge-
sorgt werden, dass die ausführenden Unternehmen die branchenweiten Tarifbedingungen er-
füllen. Die in den Tarifverträgen ausgehandelten Bedingungen sind die Mindestbedingungen, 
die alle Marktteilnehmer*innen erfüllen können. Der Wettbewerb wird dadurch nicht be-
schränkt. Wirtschaften findet im Kontext endlicher Ressourcen und Klimawandel statt. Daher 
sind Kriterien zu Umweltschutz und Ressourcenschonung bei der Vergabe berücksichtigen.  
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